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Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov2  

(Corona-Verordnung – CoronaVO), §1 Abs. 4 Satz 2 in der Fassung vom 22.3.2020. 

„Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte dann, wenn die oder der weitere Erziehungsberechtigte aus schwerwiegenden 

Gründen an der Betreuung gehindert ist; die Entscheidung über die Zulassung trifft nach enger Auslegung die Gemeinde, in der die 

Einrichtung ihren Sitz hat.“ 

 

Checkliste: Bitte ankreuzen, dass dies auf Ihre Situation zutrifft. Nur wenn alle Punkte von 1 bis  angekreuzt sind, haben Sie Anspruch auf 

eine Notfallbetreuung nach der Härtefallregelung 

1 Ihr Kind besucht eine Grundschule oder eine weiterführenden Schule (5. oder 6. Klasse) in der Stadt Karlsruhe ☐ja 

2 Ein Elternteil arbeitet in systemrelevanten Berufsgruppen1 ☐ja 

3 Das andere Elternteil kann aus schwerwiegenden Gründen die Betreuung des Kindes nicht übernehmen ☐ja 

4 Das angemeldete Kind hat sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem ausgewiesenen Risikogebiet (siehe tagesaktuell 

www.rki.de) aufgehalten 

☐ja 

5 Das angemeldete Kind hatte keinen Kontakt zu einer Person, bei der eine Corona-Infektion festgestellt wurde ☐ja 

6 Das angemeldete Kind weist aktuell keine Krankheitssymptome auf ☐ja 

Kontaktdaten 

      
Vorname, Name eines Erziehungsberechtigten 

            
Vorname, Name des Kindes 

 (bei mehreren Kindern bitte jeweils  ein eigenes Formular ausfüllen) 

Geburtsdatum des Kindes 

      
Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

            

„Notfall“-Telefonnummer E-Mail 

            

„Name der Schule des Kindes Klasse 

Ab (Datum)       bis voraussichtlich       Von       Uhr bis       Uhr 

Zeitraum, in dem Notfallbetreuung benötigt wird Betreuungszeiten 

      
Berufstätigkeit Elternteil 1 (Bitte Nachweis des Arbeitgebers beifügen, das es sich um eine systemrelevante Tätigkeit handelt) 

Bitte erläutern Sie die schwerwiegenden Gründe, die verhindern, dass Elternteil 2 die Betreuung des Kindes übernehmen kann. 

Bitte fügen Sie, wenn möglich, Nachweise bei (z.B. Ärztliches Attest, Sonstige Bescheinigungen). Verwenden Sie dafür 

gegebenenfalls ein gesondertes Blatt. 

☐ 

      

 

                                                             
 
1 Zu den systemrelevanten Berufen zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller 

von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der 

nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur 

(Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. 

 

Härtefallantrag auf Notfallbetreuung für Schulkinder              
nach CoronaVO, §1 Abs. 4 Satz 2 

http://www.rki.de/
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Raum für weitere Angaben 

      

 

 

 

 

 

 

 

Ich versichere, dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte mich, alle Änderungen meiner persönlichen Verhältnisse, die 

Auswirkung auf den Anspruch auf Notfallbetreuung nach der CoronaVO haben könnten, unverzüglich anzuzeigen. 

 

 

Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

Bitte schicken Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag (eingescannt oder als Foto) an: 

bildungskoordination@sus.karlsruhe.de oder per Fax an 0721-133 95 4166. 

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte per E-Mail an bildungskoordination@sus.karlsruhe.de.  
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